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Bisher und künftig
Am 23. Februar 2002 sind verschie-
dene Änderungen des Hochschul-
rahmengesetzes (HRG) in Kraft
getreten, die sich bereits im Vor-
feld in den öffentlichen Medien
heftiger Kritik ausgesetzt sahen.

Damit gelten – jedenfalls bis zu
einer erneuten Änderung – auch
für die wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an der
Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften neue Regelungen für be-
fristete Arbeitsverhältnisse. Bisher
konnten Arbeitsverträge an einer
bestimmten Einrichtung, etwa
einer Universität oder einer Aka-
demie, jeweils bis zu einer Höchst-
dauer von fünf Jahren abgeschlos-
sen werden. Jetzt gilt generell eine
Höchstdauer von 12 Jahren (plus
drei Jahre im Bereich der Medizin),
davon sechs Jahre vor und sechs
Jahre nach der Promotion, wobei
sämtliche Beschäftigungsverhält-
nisse unabhängig davon, in wel-
chem Bundesland und an welcher
wissenschaftlichen Einrichtung,
zusammengezählt werden. Auch

sog. Drittmittelfinanzierte Arbeits-
verträge und Privatdienstverhält-
nisse zählen mit. Anschließend
gelten das sog. Teilzeit- und
Befristungsgesetz, das Tarifrecht
und das allgemeine Arbeitsrecht
mit allen Unwägbarkeiten der
Anerkennung sachlicher Gründe
für die Befristung.

Zielkonflikt und
Rechtsunsicherheit
Forschungsvorhaben an der
Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften wie auch an den übrigen
wissenschaftlichen Akademien in
Deutschland unterscheiden sich
von Forschungsvorhaben an Uni-
versitäten und z. B. von DFG-
geförderten Forschungsvorhaben
vor allem durch die Laufzeit.

Zumeist handelt es sich um länger-
bis langfristige Projekte, die zum
Teil, wie z. B. die Projekte im
Akademienprogramm, aus einer
anfänglichen DFG-Förderung
übernommen worden sind. Der
größte Teil sind Editionen, Wörter-
bücher und Lexika mit Laufzeiten
über 15 Jahre. Daneben gibt es
einige sehr lang laufende Vorhaben,
bei denen man quasi von Dauer-
aufgaben sprechen kann. 

Forschungsvorhaben an Akademien
verlangen allgemein von ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine hohe wissenschaftliche Quali-
fikation, d. h. in der Regel die Pro-
motion und spezifische Fachkennt-
nisse, die das Bewerberspektrum
zusätzlich einengen. Diese Fach-
kenntnisse setzen eine längere
Einarbeitung voraus und erlauben,
zumal wenn festgesetzte Laufzei-
ten eingehalten werden sollen,
keinen häufigen Wechsel. 

Dass die wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die
sich für eine Tätigkeit an der Aka-
demie entscheiden, irgendwann

H R G  -  N O V E L L E

Das neue Befristungsrecht 
und seine Auswirkungen 
auf die Akademie
U N I V E R S I T Ä T E N  U N D  A N D E R E  F O R S C H U N G S I N S T I T U T I O N E N  H A B E N  S I C H  
I N  G R O S S E M  U M F A N G  Z U  D E R  A U F  D I E  H O C H S C H U L E N  Z U G E S C H N I T T E N E N
G E S E T Z E S N O V E L L E  Ö F F E N T L I C H  Z U  W O R T  G E M E L D E T .  W I E  D I E  A K A D E M I E N
D A S  G E Ä N D E R T E  B E F R I S T U N G S R E C H T  V E R K R A F T E N ,  D A R Ü B E R  W U R D E  
B I S H E R  K A U M  G E S P R O C H E N .

J
U

L
IA

 M
Ü

L
L

E
R



0 1  A P R I L  2 0 0 2  A K A D E M I E  A K T U E L L  5

A K A D E M I E M E I N U N G

einmal eine berufliche Perspektive
und für sich und ihre Familie sozia-
le Sicherheit haben wollen, ist nur
allzu verständlich. Die weitere
wissenschaftliche Qualifikation
steht bei den meisten nicht mehr im
Vordergrund. Der Abschluss unbe-
fristeter Arbeitsverträge war und
ist nun im Hochschulrahmengesetz
„zur Klarstellung“ ausdrücklich
zugelassen. Die Akademie verfügt
jedoch im wissenschaftlichen
Dienst nur über sehr wenige Dauer-
stellen. Die Mehrzahl der Stellen
ist befristet, die Finanzierung
erfolgt durch staatliche oder Dritt-
mittel zweckgebunden bis zur Lauf-
zeit des jeweiligen Forschungsvor-
habens. Bis zum Ende der Laufzeit
des Vorhabens ist eine Befristung
wegen zu langer Dauer nach
Arbeits- und Tarifrecht aber nicht
zulässig.

Ziel des neuen Befristungsrechts
ist nach der amtlichen Begründung
eine Neuordnung des Hochschul-
dienstrechts, mit der zugleich der
Qualifikationsweg des wissen-
schaftlichen Nachwuchses kürzer
und übersichtlicher werden sollte.
Dass der Forschungsbetrieb an
Akademien sich ganz wesentlich
von jenem an Universitäten unter-
scheidet und sowohl auf Mitarbei-
terseite als auch auf der Seite der
Projektleitung ganz andere Bedürf-
nisse bestehen, die auch durch all-
gemeines Arbeits- und Tarifrecht
kaum zu lösen sind, wurde offen-
sichtlich nicht bedacht.

Ähnliche mehr oder weniger große
Schwierigkeiten sehen auch andere
wissenschaftliche Einrichtungen.
So bemühte sich die DFG, nachtei-
lige Auswirkungen des Befristungs-
rechts auf den Forschungsstand-
punkt Deutschland abzuwenden. 
In Presseinformationen und Schrei-
ben an ihre Zuwendungsempfänger
wurden die Rechtslage und die
Begründungsmöglichkeiten für
befristete, aus Drittmitteln finan-
zierte Arbeitsverträge erklärt. 

Die Rechtsunsicherheit ist trotz
aller Erklärungsversuche groß,
Verlässlichkeit werden wohl erst
künftige arbeitsgerichtliche Ent-
scheidungen bringen. Alles in
allem erscheint das neue Befris-
tungsrecht als ein Höchstmaß an
Reglementierung, das nicht mög-
lichst sozialverträglich und zugleich
wissenschaftsgerecht ist.

Was kann die Akademie tun?
Vorerst, d. h. bis zu der bereits
angekündigten Nachbesserung, die
hoffentlich auch für uns mehr so-
zial- und wissenschaftsgerechte
Flexibilität bringt, heißt es mit dem
neuen Befristungsrecht zu leben
und das beste für die Akademie
und ihre Beschäftigten daraus zu
machen. Wir werden deshalb die
Spielräume in den Vorschriften
erkunden, Strategien entwickeln
und Lösungen suchen, die folgen-
de Ziele verfolgen:

• Beschäftigung möglichst hoch-
qualifizierter, jedoch fachlich
etwas breiter einsetzbarer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, um die
weitere Durchführung von For-
schungsvorhaben an Akademien
nicht zu gefährden, 

• Übernahme von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern nach Aus-
lauf eines Forschungsvorhabens in
ein anderes oder weitere andere
Vorhaben, auch in anderen
Kommissionen, um in möglichst
vielen Fällen eine unbefristete
Beschäftigung bis zum Erreichen
der Altersgrenze zu ermöglichen; 

• rechtlich gesicherte Befristung,
wenn die auf die Dauer des For-
schungsvorhabens beschränkte
Finanzierung die unbefristete Be-
schäftigung nicht erlaubt und eine
Übernahme in ein anderes For-
schungsprojekt nicht möglich ist; 

• bei befristeten und auslaufenden
Beschäftigungsverhältnissen nach
Möglichkeit Hilfestellung bei der
weiteren beruflichen Orientierung
der Betroffenen.

Solche Strategien und Lösungen
erfordern ein konstruktives und
kommissionsübergreifendes
Zusammenwirken von Mitarbeite-
rinnen, Mitarbeitern, Projektleitun-
gen, Akademievorstand und Aka-
demieverwaltung. Auch wenn
damit nicht immer allen Wünschen
entsprochen werden kann und eine
unbefristete Beschäftigung mög-
lich sein wird, so wird doch in vie-
len Fällen sowohl den berechtigten
Anliegen der betroffenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter als auch
dem Interesse der Akademie an der
Durchführung von Forschungsvor-
haben auf hohem wissenschaft-
lichen Niveau entsprochen werden
können.

••••••




